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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. An welchen LAGeSo-Standorten gibt es derzeit wie 

viele Geldautomaten, an denen AsylbLG-Berechtigte ihre 

Leistungen in bar abholen können? 

 

Zu 1.: Am Standort Turmstr. des Landesamtes für 

Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) werden zwei Automa-

ten zur Abholung von Bargeld eingesetzt, am Standort 

Bundesallee wird ein entsprechender Automat eingesetzt. 

 

 

2. Trifft es zu, dass diese Geldautomaten teilweise fal-

sche Beträge auszahlen? Wenn ja, warum? 

 

4. Trifft es zu, dass in diesen Geldautomaten regelmä-

ßig das Hartgeld fehlt, so dass die Auszahlungsbeträge 

um die Einerstellen gekürzt werden? 

 

Zu 2. und 4.: Die Darstellungen, dass die Geldautoma-

ten falsche Beträge auszahlen bzw. dass Auszahlungsbe-

träge um Centbeträge gekürzt werden, sind nicht zutref-

fend. 

 

 

3. Trifft es zu, dass diese Geldautomaten keine Nach-

weise/Belege über ausgezahlte Beträge ausdrucken? 

Wenn ja, warum? 

 

7. Wie können die Leistungsberechtigten trotz feh-

lender Nachweise/Belege über ausgezahlte Geldbeträge 

gegenüber dem LAGeSo nachweisen, dass der Geldauto-

mat zu geringe Leistungen ausgezahlt hat? 

 

Zu 3. und 7.: Die Automaten drucken keine Belege 

über ausgezahlte Geldbeträge aus. Dies ist jedoch nicht 

erforderlich, da die Leistungsempfängerinnen und Leis-

tungsempfänger bei jeder Zahlung einen Leistungsbe-

scheid mit der Angabe von Zahlungszeitraum und -höhe 

erhalten. 

 

 

Dennoch konnte bisher auch ohne ausgedruckte Bele-

ge stets nachvollzogen werden, welche Beträge ausge-

zahlt worden sind. Es wird um Verständnis dafür gebeten, 

dass das Verfahren aus Gründen der Kassensicherheit 

nicht näher erläutert werden kann. 

 

 

5. Welche weiteren Probleme sind dem Senat im Zu-

sammenhang mit den Geldautomaten zur Leistungsaus-

zahlung im LAGeSo bekannt? 

 

6. Wie und bis wann will der Senat den oben genann-

ten Problemen mit den Geldautomaten im LAGeSo Ab-

hilfe schaffen? 

 

Zu 5. und 6.: Über Probleme bezüglich des Einsatzes 

der Geldautomaten liegen dem Senat keine Hinweise vor, 

so dass aktuell kein Anlass für Korrekturen besteht. 
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